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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 03.07.2017 nicht öffentlich Vorberatung 

Bau- und Verkehrsausschuss 20.07.2017 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

Die Entwurfsplanung für die Gestaltung des Vorplatzes Feierhalle Hauptfriedhof Erfurt  

(Anlage 1 – 2)  wird bestätigt. 

 

 

 

 

03.07.2017, gez. A. Bausewein   

Datum, Unterschrift 

 

  

 

04 Garten- und Friedhofsamt 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Bestätigung der Entwurfsplanung "Vorplatz 

Feierhalle Hauptfriedhof Erfurt" 

 

Drucksache 1200/17 
 

Bau- und 

Verkehrsausschuss 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein x Ja Gesamtkosten 412.486,78 EUR 

   ↓ 
 

 2017 2018 2019 2020 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben 250.000,00 EUR 150.000,00 EUR 130.000,00 EUR 80.000,00 EUR 

 

 
 

Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

1. Anlage: Entwurfsplan 

2. Anlage: Erläuterungsbericht 

3. Anlage: Kostengliederung 

 

Die Anlagen liegen in den Fraktionen und im Bereich OB zur Einsichtnahme aus. 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Bei der Maßnahme handelt es sich um die vollständige Sanierung des Vorplatzes der Feierhalle 

des Hauptfriedhofes in Erfurt. 

Im Zusammenhang mit der schrittweisen Sanierung und barrierefreien Gestaltung der Feierhalle 

in Erfurt ist aufgrund des schlechten Zustandes der vorhandenen Platzanlage eine Sanierung 

erforderlich. 

Bereits im Jahr 2009 wurde nach einem internen Auswahlverfahren das Büro plandrei, 

Landschaftsarchitektur GmbH, mit der Planung beauftragt. 

Nachdem im Doppelhaushalt 2017/18 die Mittel für die Neugestaltung eingeordnet werden 

konnten, ist vorgesehen, im Jahr 2017 mit dem 1. Bauabschnitt zu beginnen. 
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